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Gesuchsformular
ANTRAG auf FÖRDERBEITRAG FÜR E-Ladestationen
GesuchsstellerIn:
	Name, Vorname
	[bookmark: Text2]     

	Adresse
	     

	Telefon
	     

	E-Mail
	[bookmark: Text1]     

	IBAN Nr.
	     


Standort E-Ladestation(en):
	Adresse 
	     

	Parzellen-Nr.
	     




3.	Technische Angaben:

Anzahl E-Ladestation(en): ……….………………………………………………………………………………

Modell E-Ladestation(en): ………………………………………………………………………………………..

Leistung E-Ladestation(en) in kW:……………………………………………………………………………….


4.	E-Ladestation(en) - Inbetriebnahme:

Monat / Jahr angeben):	…………………………………………………………………………………………..


5.	Erforderliche Beilagen:

- Kopie Rechnung inkl. Zahlungsbeleg
- Kopie Sicherheitsnachweis


6.	Anmerkungen: ………………………………………………………………………………………….


Datum / Unterschrift: ……………………………………………………………………………………………


Einreichen des Gesuchsformulars, inkl. Beilagen, nach Inbetriebnahme:
· elektronisch an verwaltung@gemeinde.unterbaech.ch
· oder per Post an: Gemeindeverwaltung Unterbäch, Postfach 17, CH-3944 Unterbäch





Die Beitragsvoraussetzungen sind in der Richtline über die Unterstützungsmassnahmen bei Energiesparmassnahmen durch den Energiefonds des EW Unterbäch (Richtlinie) geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch (freiwillige Leistung des EW Unterbäch). Förderbeiträge sind beim/bei der EmpfängerIn gemäss den gesetzlichen Vorschriften zu versteuern.

Ablauf Gesuchstellung und Behandlung
In der Regel gilt folgender Ablauf für Gesuchstellung, Bewilligung und Kontrolle:
1. Eingabe des Fördergesuches nach Inbetriebnahme.
2. Prüfung und Bestätigung EWU: 
Sind die Unterlagen komplett, die Auflagen der Richtlinie über die Unterstützungsmass-nahmen bei Energiesparmassnahmen durch den Energiefonds des EW Unterbäch erfüllt und ein ausreichendes Budget im Energiefonds vorhanden, wird ein voraussichtlicher Förderbeitrag bestimmt. Sie erhalten ein Bestätigungsschreiben an die oben angegebene E-Mail-Adresse.
3. Bestimmung definitive Beitragshöhe und Auszahlung 
Die Auszahlung des Förderbeitrags wird ausgelöst (an die oben angegebene IBAN-Nr.). Die Höhe des Förderbeitrags richtet sich nach den effektiven Kosten (gem. Rechnung) und den Bedingungen gemäss Art. 5 der Richtlinie. Das EWU behält sich das Recht auf Kontrollen vor Ort vor.

Fristen
Damit die Förderbeiträge ausbezahlt werden können, muss der Antrag innert 12 Monaten nach der Inbetriebnahme bei der Gemeinde eingereicht werden.


	
Durch EW Unterbäch auszufüllen:
Bestätigung Eingang Gesuch:
Eingang Antrag: 	                   
Gesuch Nummer: 	                       

Beitragshöhe und Auszahlung:
Antrag vollständig am: 	                   
Definitive Beitragshöhe:	                   
Antrag genehmigt am: 	                   
Visa EWU-Kommission:	                                  


Bemerkungen:  	Der Betrag ist steuerpflichtig. Bitte in der Steuererklärung im 
	Liegenschaftsverzeichnis (unter erhaltene Subventionen,
	Wohnbauförderung oder andere Erträge) deklarieren.
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